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Alle Jahre wieder dieselbe 
Frage: Was kann mein Kind in 
den Ferien verdienen, ohne 
dass ich die Familienbeihilfe 
(FBH) und/oder den Kinderab-
setzbetrag (KAB) verliere? 
 Kinder unter 19 Jahre: 
ganzjährig (nicht nur in den Fe-
rien) unbegrenzt, ohne Auswir-
kung auf FBH und KAB. 
 Kinder über 19 Jahre: Bis 
zu einem Jahreseinkommen 
von netto € 10.000,- (nach Ab-
zug von Sozialversicherung, 
Werbungskosten, Sonderaus-
gaben und a.o. Belastungen) 
d.s. brutto € 12.400,- (ohne Son-
derzahlungen) bzw.  
€ 14.500,- (inkl. UZ und WR) 
bleiben FBH und KAB erhalten. 
 Aus der Sicht des Kindes ist 
zu beachten: 

 Bis zu einem Monats-Brutto-
bezug von € 415,72 (2016) liegt 
ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis vor mit nur UV-
Pflicht; - bei höheren Bezügen 
besteht volle SV-Pflicht. 

 Bei Werkverträgen oder freien 
Dienstverträgen mit Einkünften 
(Einnahmen abzgl. Ausgaben) 
über € 11.000,- ist eine Einkom-
mensteuererklärung abzuge-
ben. Bis zu jährlichen Bruttoein-
nahmen von € 36.000,- ist man 
als „Kleinunternehmer“ umsatz-
steuerfrei. 
GUTER RAT: Bitte beachten, 
dass für die FBH und den KAB 
sämtliche Einkünfte des Kindes 
und nicht nur die „Erwerbsein-
künfte“, daher etwa auch Ver-
mietungseinkünfte, heranzuzie-
hen sind. 
 
 
 

 


